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Recht nicht , ſeine Aufnahme auf Probe in eine andere Anz

ſtalt nachzuſuchen . Die geſchärfte Strafe der Ausſchließung

hat die Wirkung , daß der Schüler an keiner andern inlänz

diſchen Anſtalt aufgenommen werden darf .

III .

von dem Didactrum und der Gekreiung von demlelben .

§. 21 .

Für den Unterricht an den Gelehrtenſchulen hat jeder

Schüler , in vierteljährlichen Vorauszahlungen , das für jede

Shule zu beſtimmende Didactrum zu entrichten .

§. 22 .

Das Didactrum bei den verſchiedenen Schulen ſoll

in den drei untern Klaſſen mindeſtens 12 und höchſtens

16 Gulden jährlich ,
in der vierten und fünften mindeſtens 18 und höchſtens

24 Gulden ,

in der ſechsten mindeſtens 24 und höchſtens 30 Gulden

betragen .
Bei der Aufnahme bezahlt jeder Schüler zur Bibliothek der

Anſtalt einen Beitrag von 4 fl . 24 tr ni

Ueberdies kann zur Verwendung auf den mathematiſchen

und phyſikaliſchen Apparat , bei niht hinlänglich hiezu do⸗

tirten Anſtalten , von den in die oberſte Klaſſe eintretenden

Schülern ein Beitrag von 2 fl . 42 kr . bis 5 fl 24 kr. erhoben

werden .

§. 23 .

In den Schulen , welche nur die vier erſten Klaſſen haben ,

kann das Didactrum in den beiden untern Klaſſen auf 8 fl .

beſtimmt werden .



§. 24 .

In allen Anſtalten , in welchen bisher ein geringeres

Didactrum hergebracht war , ſoll daſſelbe auf den , in $. 22

und 23 für die verſchiedenen Klaſſen beſtimmten , niedrigſten

Betrag geſetzt werden . Eine weitere Erhöhung innerhalb der

beſtimmten Grenzen kann aber nur mit Genehmigung der

Oberſtudienbehörde erfolgen .

§. 25 .

Das Didactrum fließt in die Kaſſe der Anſtalt , und kann

künftig keinem Lehrer als Beſoldungstheil mehr zugewieſen

werden .

§. 26.

Befreiung von dem Didactrum kann nur ausnahmsweiſe
|

Statt finden , und fol jedenfalls nur da bewilligt werden , H
wo Dürftigkeit , Fleiß und Sittlichkeit ſtrenge nachgewieſen |

|
ift . Gie muf bei der Oberſtudienbehörde nachgeſucht werden . |

1 Die Befreiungen können für jede Schule auf eine beſtimmte
|

Zahl beſchränkt werden . 1

von den Cehramtscandidaten , Lehrern , Lehrerconkerenzen ,

Directoren und Ephoren .

§. 27 .

Unter den im §. 30 bezeichneten Ausnahmen ſollen die

Lehrer bei Gelehrtenſchulen nur aus der Klaſſe der geprüften

Lehramtscandidaten genommen werden .

§. 28 .

Zur Aufnahme der Lehramtscandidaten finden allge⸗
meine Prüfungen Statt , welche ſich
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